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A. Einleitung

Urteilsabsprachen stellen eines der meist umstrittenen Kapitel des gegen-
wärtigen Strafprozessrechts in Europa dar. In den kontinentaleuropäischen 
Ländern ist seit geraumer Zeit eine kontinuierliche Verbreitung der Urteilsab-
sprachenpraxis zu verzeichnen.1 So haben sich beispielsweise Italien, Portu-
gal und Spanien bereits in den 1980er Jahren um eine gesetzliche Erfassung 
von Urteilsabsprachen bemüht, Frankreich folgte Ende der 1990er Jahre.2 In 
Deutschland ist im Jahre 2009 das „Gesetz zur Regelung der Verständigung 
im Strafverfahren“3 in Kraft getreten. Zentrale Norm des deutschen Abspra-
cheverfahrens ist § 257c dStPO, der Voraussetzungen und Grenzen von Ur-
teilsabsprachen regelt; hinzu kommen Regelungen über die Transparenz 
durch Hinweise in der Hauptverhandlung (§ 243 Abs. 4 dStPO) und deren 
Dokumentation (§ 273 Abs. 1a dStPO) als Mittel zur Vermeidung heimlicher 
Absprachen. Die Schweiz folgte im Jahre 2011 mit der Einführung eines 
sogenannten „abgekürzten Verfahrens“4 gemäß Art. 358 ff. sStPO.

Unter Urteilsabsprachen sind Verständigungen zwischen den Verfahrensbe-
teiligten, also Tatgericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, zu verstehen, 
die im Rahmen des strafrechtlichen Hauptverfahrens stattfinden. Die Berufs-
juristen einigen sich dabei über das Verfahrensergebnis und beeinflussen so 
unmittelbar das Strafurteil, denn sie nehmen einen Schuldspruch vorweg und 
legen dessen konkrete Rechtsfolgen fest.5 Abstrakt formuliert falle unter den 
Begriff „jede Einigung auf ein beiderseits zu befolgendes Verhaltenspro-
gramm, nach der das Verhalten des einen Partners von dem anderen abhängig 
sein soll, der ‚Vorleistende‘ also seinen Verhaltensbeitrag im Blick auf die 
erwartete Gegenleistung, der ‚Nachleistende‘ den seinigen um der erbrachten 
Vorleistung Willen erbringt.“6

1 Thaman, 15. ÖJT (2003), Band IV/2, 127 (129); Moos, Reinhard, RZ 2004, 56 
(58); Orlandi, ÖJZ 2009, 404; Täubl, RichterInnenwoche (2010), 89 (91).

2 Orlandi, ÖJZ 2009, 404.
3 Vom 29. Juli 2009, dBGBl I 2009, S. 2353 f. Im Folgenden auch Verständigungs-

gesetz genannt.
4 Die einheitliche Schweizer Strafprozessordnung v. 5. Oktober 2007, BBl 2007 6977 

(SR 312.0) ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten.
5 Velten, in: WK-StPO (2015), Nach § 1 Rn. 2.
6 Niemöller, StV 1990, 34 (35).



22 A. Einleitung

I. Aufgabenstellung

In der geltenden österreichischen Strafprozessordnung, die dem Instruk-
tionsgrundsatz bzw. der Aufklärung des Sachverhalts von Amts wegen ver-
pflichtet ist,7 sind Urteilsabsprachen als strafprozessuales Erledigungsinstru-
ment nicht vorgesehen.8 Der OGH hat vielmehr in seiner Grundsatzentschei-
dung vom 24.08.20049 mit aller Deutlichkeit festgestellt, dass eine Urteilsab-
sprache insbesondere „wegen des eklatanten Widerspruches zu den tragenden 
Grundprinzipien des österreichischen Strafverfahrensrechtes, namentlich je-
nem zur – ein Kontrahieren des Gerichtes mit (mutmaßlichen) Rechtsbre-
chern ausschließenden – Erforschung der materiellen Wahrheit, prinzipiell 
abzulehnen ist und die Beteiligten disziplinärer (§ 57 RDG) und strafrecht-
licher Verantwortlichkeit (§ 302 StGB) aussetzen kann […].“ An seiner 
Rechtsprechung hält der OGH in weiteren Entscheidungen fest und erklärt, 
dass Urteilsabsprachen der Strafprozessordnung fremd und gesetzwidrig 
seien10 und eine gleichwohl getroffene Urteilsabsprache einen Wiederaufnah-
megrund nach § 353 Nr. 1 öStPO darstelle.11

Trotz dieses höchstgerichtlichen Verbots gehören Urteilsabsprachen nach 
Berichten aus der Praxis zum Alltagsgeschäft der österreichischen Justiz.12 
Gesicherte Erkenntnisse über die Häufigkeit von Urteilen, die auf einer Ab-
sprache beruhen, liegen bislang zwar nicht vor.13 Es existieren jedoch, wie 
zu zeigen sein wird, mehrere Faktoren, die entsprechende Praxisberichte 
unter mauern. Der typische Ablauf14 einer Urteilsabsprache gestaltet sich wie 
folgt: 

Außerhalb der Hauptverhandlung, sogar bereits vor ihrer Terminierung, 
nehmen die Berufsjuristen untereinander Kontakt auf, um die Verhandlungs-
bereitschaft des jeweils anderen zu erforschen.15 Die Initiative zu solchen 

7 Moos, Reinhard, RZ 2004, 56 (57).
8 Seiler, Strafprozessrecht, Rn. 53.
9 OGH 11 Os 77/04 JBl 2005, 127–128 = EvBl 2005/64, 275–276 = SSt 2004/66.
10 OGH 12.07.2006, 13 Os 70/06b.
11 OGH 13 Os 1/10m JBl 2011, 63 (65) = EvBl 2010/76, 516–518 = SSt 2010/15.
12 Siehe etwa Schwaighofer, in: Pilgermair, Staatsanwaltschaft, 239 (263); Me-

digovic, 3. Österreichischer StrafverteidigerInnentag (2005), 126 (127 f.); Soyer, in: 
Leitner, Finanzstrafrecht (2006), 762 (764, 783); Venier, 7. Österreichischer Strafver-
teidigerInnentag (2009), 13 (16); Ruhri, Österreichisches AnwBl 2010, 243; Seiler, 
Strafprozessrecht, Rn. 53.

13 Darauf verweisen auch Soyer, in: Leitner, Finanzstrafrecht (2006), 762 (769); 
Medigovic, Vorarlberger Tage (2007), 95 (96).

14 Zu diesem Prototyp einer Urteilsabsprache auch unten, A. II.
15 Danek, 15. ÖJT (2003), Band IV/2, 55 (71); Essl, JSt 2010, 10 (12).
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Verhandlungen geht nicht zwangsläufig vom Gericht aus.16 Zu den unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verhandlungsgesprächen wird der 
Angeklagte prinzipiell ebenso wenig zugelassen wie Schöffen oder Privatbe-
teiligte.17 Sie gelten in den Augen der Berufsjuristen als Inkonstante und 
dementsprechend als „Sand im Getriebe“18 der Urteilsabsprachen.19 Die 
Verteidigung verhandelt in der Regel mit Zustimmung des Angeklagten. Sie 
informiert den Angeklagten nachträglich über den Gesprächsinhalt und er-
sucht sein Einverständnis zu dem gefundenen Gesprächsergebnis. Kommt es 
zu einer Einigung, wird dem Angeklagten bzw. der Verteidigung vom Gericht 
als Gegenleistung für ein Geständnis eine konkrete, das heißt zahlenmäßig 
bestimmte Strafe zugesagt.20 Dem Angeklagten wird dabei kommuniziert, 
dass die zugesagte Strafe milder ausfällt als nach schulmäßiger Durchfüh-
rung einer Hauptverhandlung. Der Angeklagte wird sich wirklichkeitsgetreu 
betrachtet nämlich nur unter dieser Voraussetzung auf ein solches Vorgehen 
einlassen, denn der Strafrabatt liefert ihm den eigentlichen, weil greifbaren 
Anreiz für eine Kooperationsbereitschaft.21 Ebenso wird die Verteidigung 
dem Angeklagten nur unter dieser Voraussetzung zu einer Kooperationsbe-
reitschaft und dem damit verbundenen Verzicht auf die vollständige Durch-
führung einer Hauptverhandlung raten können.22 Im Vertrauen auf den Erhalt 
der zugesagten Strafmilderung tritt der Angeklagte dann in Vorleistung und 
legt in der Hauptverhandlung ein Geständnis ab.23 Das Geständnis besteht 
grundsätzlich in der bloßen Einräumung des Anklagevorwurfs, da nur auf 
diese Weise die größtmögliche Verfahrensabkürzung erreicht werden kann.24 
Schöffen werden regelmäßig nicht über das Zustandekommen einer Urteils-
absprache aufgeklärt, in der Beratung aber von dem abgesprochenen Ergeb-

16 Danek, 15. ÖJT (2003), Band IV/2, 55 (71).
17 Danek, 15. ÖJT (2003), Band IV/2, 55 (71); vgl. auch Herrmann, JuS 1999, 

1162 (1164). Der Privatbeteiligte gemäß §§ 65 Nr. 2, 67 öStPO entspricht im deut-
schen Strafprozess dem Nebenkläger gemäß §§ 395 ff. dStPO.

18 So Fischer, StraFo 2009, 177 (182) zur Rolle des Nebenklägers in der deut-
schen Urteilsabsprachenpraxis.

19 Danek, 15. ÖJT (2003), Band IV/2, 95 (96).
20 Schünemann, 58. DJT (1990), Band I, S. 110.
21 Danek/Mann, in: WK-StPO (2017), Vor §§ 228–279 Rn. 17; Weigend, JZ 1990, 

774 (778 Fn. 57): „Diese Strafmaßdifferenz ist der unverzichtbare Grundstein des 
Absprachensystems.“ Vgl. auch Weßlau, Konsensprinzip, S. 79; Kotsoglou, ZIS 2015, 
175 (187). Zur generellen Wichtigkeit der Strafhöhe im Vergleich zum Schuldspruch 
für den Angeklagten, Reichert, Intersubjektivität, S. 15.

22 Arbeitsgruppe Strafrecht und Arbeitskreis Berufsrecht des ÖRAK, Österreichi-
sches AnwBl 2007, 183 (187).

23 Obetzhofer, 3. Österreichischer StrafverteidigerInnentag (2005), 119; Wolfslast, 
NStZ 1990, 409 (415); Rönnau, Absprache, S. 37.

24 Danek, 15. ÖJT (2003), Band IV/2, 95 (96). 


